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RS OGH 1988/10/25 4Ob75/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1988

Norm

UWG §2 C2c

Rechtssatz

Die Bedeutung des Anzeigenbereiches einer Fachzeitschrift kann wenn nicht gerade mit einer Spitzenstellung auf dem

Gebiet der Anzeigen geworben wird - nur einer der mehreren Faktoren sein, die die überragende Bedeutung einer

Fachzeitschrift begründen.
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